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Teil 8 
Vorschriften für die Fahrzeugbesatzungen, die Aus-
rüstung, den Betrieb der Fahrzeuge und die Doku-
mentation 
Kapitel 8.1 

Allgemeine Vorschriften für die Beförderungseinheiten und das Bordgerät 
8.1.1  Beförderungseinheiten 

In keinem Fall darf eine mit gefährlichen Gütern beladene Beförderungseinheit mehr als einen Anhänger 
(oder Sattelanhänger) umfassen. 

8.1.2  Begleitpapiere 

8.1.2.1  Ausser den nach anderen Vorschriften erforderlichen Papieren müssen folgende Papiere in der Beför-
derungseinheit mitgeführt werden: 
a) die nach Abschnitt 5.4.1 vorgeschriebenen Beförderungspapiere für alle beförderten gefährlichen Güter 

und gegebenenfalls das Grosscontainer- oder Fahrzeugpackzertifikat nach Abschnitt 5.4.2; 
b) die in Abschnitt 5.4.3 vorgeschriebenen schriftlichen Weisungen; 
c) (bleibt offen) 
d) ein Lichtbildausweis gemäss Unterabschnitt 1.10.1.4 für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung. 

8.1.2.2  Falls die Vorschriften des ADR dies vorsehen, müssen in der Beförderungseinheit auch mitgeführt werden: 
a) die Zulassungsbescheinigung nach Abschnitt 9.1.3 für jede Beförderungseinheit oder jedes ihrer Teile; 
b) die Bescheinigung über die Schulung des Fahrzeugführers wie in Abschnitt 8.2.1 vorgeschrieben; 
c) sofern nach Absatz 5.4.1.2.1 c) oder d) oder 5.4.1.2.3.3 vorgeschrieben, eine Kopie der Genehmigung 

der zuständigen Behörde. 

8.1.2.3  Die in Abschnitt 5.4.3 vorgeschriebenen schriftlichen Weisungen müssen leicht zugänglich sein. 

8.1.2.4  (gestrichen) 

8.1.3  Anbringen von Grosszetteln (Placards) und Kennzeichnung 

Jede Beförderungseinheit mit gefährlichen Gütern muss gemäss Kapitel 5.3 mit Grosszetteln (Placards) 
und Kennzeichen versehen sein. 
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8.1.4  Feuerlöschausrüstung 

8.1.4.1  Die nachfolgende Tabelle enthält die Mindestvorschriften für tragbare Feuerlöschgeräte für die Brandklas-
sen1) A, B und C, die für Beförderungseinheiten gelten, die andere gefährliche Güter als die in Unterab-
schnitt 8.1.4.2 genannten befördern: 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

höchstzulässi-
ge Masse der 
Beförderungs-

einheit 

Mindest-
anzahl 

der Feu-
erlösch-
geräte 

Mindestgesamt-
fassungsvermö-
gen je Beförde-

rungseinheit 

geeignetes Feuerlöschge-
rät für einen Motorbrand 
oder einen Brand in der 

Führerkabine; 

mindestens eines mit ei-
nem Mindestfassungsver-

mögen von: 

ein oder mehrere zusätz-
liche Feuerlöschgeräte; 

mindestens eines mit 
einem Mindestfassungs-

vermögen von: 

≤ 3,5 Tonnen 2 4 kg 2 kg 2 kg 

> 3,5 Tonnen 
≤ 7,5 Tonnen 

2 8 kg 2 kg 6 kg 

> 7,5 Tonnen 2 12 kg 2 kg 6 kg 

Das Fassungsvermögen bezieht sich auf Feuerlöschgeräte mit Pulver (bei anderen geeigneten Löschmit-
teln muss das Fassungsvermögen vergleichbar sein). 

8.1.4.2  Beförderungseinheiten, die gefährliche Güter gemäss Unterabschnitt 1.1.3.6 befördern, müssen mit min-
destens einem tragbaren Feuerlöschgerät für die Brandklassen1) A, B und C mit einem Mindestfassungs-
vermögen von 2 kg Pulver (oder einem entsprechenden Fassungsvermögen für ein anderes geeignetes 
Löschmittel) ausgerüstet sein. 

8.1.4.3  Die tragbaren Feuerlöschgeräte müssen für die Verwendung auf einem Fahrzeug geeignet sein und die 
entsprechenden Anforderungen der Norm EN 3 Tragbare Feuerlöscher Teil 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007) er-
füllen. 

Ist das Fahrzeug mit einer festen, automatischen oder leicht auszulösenden Einrichtung zur Bekämpfung 
eines Motorbrandes ausgerüstet, so muss das tragbare Feuerlöschgerät nicht zur Bekämpfung eines Mo-
torbrandes geeignet sein. Die Löschmittel müssen so beschaffen sein, dass sie weder in der Führerkabine 
noch unter Einwirkung der Hitze eines Brandes giftige Gase entwickeln. 

8.1.4.4  Die den Vorschriften des Unterabschnitts 8.1.4.1 oder 8.1.4.2 entsprechenden tragbaren Feuerlöschgeräte 
müssen mit einer Plombierung versehen sein, mit der nachgewiesen werden kann, dass die Geräte nicht 
verwendet wurden. 

Die Feuerlöschgeräte müssen in Übereinstimmung mit den zugelassenen nationalen Normen Prüfungen 
unterzogen werden, um ihre Funktionssicherheit zu gewährleisten. Sie müssen mit einem Konformitätszei-
chen einer von einer zuständigen Behörde anerkannten Norm sowie, je nach Fall, mit einem Kennzeichen 
mit der Angabe des Datums (Monat, Jahr) der nächsten Prüfung oder des Ablaufs der höchstzulässigen 
Nutzungsdauer versehen sein. 

8.1.4.5  Die Feuerlöschgeräte müssen so auf der Beförderungseinheit angebracht sein, dass sie für die Fahrzeug-
besatzung leicht erreichbar sind. Die Anbringung hat so zu erfolgen, dass die Feuerlöschgeräte so gegen 
Witterungseinflüsse geschützt sind, dass ihre Betriebssicherheit nicht beeinträchtigt ist. Während der Be-
förderung darf das nach Unterabschnitt 8.1.4.4 vorgeschriebene Datum nicht überschritten werden. 

8.1.5  Sonstige Ausrüstung und persönliche Schutzausrüstung 

8.1.5.1  Jede Beförderungseinheit mit gefährlichen Gütern muss gemäss Unterabschnitt 8.1.5.2 mit Ausrüstungstei-
len für den allgemeinen und persönlichen Schutz ausgestattet sein. Die Ausrüstungsteile sind nach der Ge-
fahrzettel-Nummer der geladenen Güter auszuwählen. Die Gefahrzettel-Nummern können anhand des Be-
förderungspapiers bestimmt werden. 

                                                           

1) Für die Definition der Brandklassen siehe Norm EN 2:1992 + A1:2004 Brandklassen. 
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8.1.5.2  Die folgende Ausrüstung muss sich an Bord der Beförderungseinheit befinden: 
– ein Unterlegkeil je Fahrzeug, dessen Abmessungen der höchsten Gesamtmasse des Fahrzeugs und 

dem Durchmesser der Räder angepasst sein müssen; 
– zwei selbststehende Warnzeichen; 
– Augenspülflüssigkeit2) und 
für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung 
– eine Warnweste (z.B. wie in der Norm EN 471:2003 + A1:2007 beschrieben); 
– ein tragbares Beleuchtungsgerät nach den Vorschriften des Abschnitts 8.3.4; 
– ein Paar Schutzhandschuhe und 
– ein Augenschutz (z.B. Schutzbrille). 

8.1.5.3  Für bestimmte Klassen vorgeschriebene zusätzliche Ausrüstung: 
– an Bord von Beförderungseinheiten für die Gefahrzettel-Nummer 2.3 oder 6.1 muss sich für jedes Mit-

glied der Fahrzeugbesatzung eine Notfallfluchtmaske3) befinden; 
– eine Schaufel4); 
– eine Kanalabdeckung4); 
– ein Auffangbehälter4). 
  

                                                           

2) Nicht erforderlich für Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3. 

3) Zum Beispiel eine Notfallfluchtmaske mit einem Gas/Staub-Kombinationsfilter des Typs A1B1E1K1-P1 
oder A2B2E2K2-P2, der mit dem in der Norm EN 14387:2004 + A1:2008 beschriebenen vergleichbar 
ist. 

4) Nur für feste und flüssige Stoffe mit Gefahrzettel-Nummer 3, 4.1, 4.3, 8 oder 9 vorgeschrieben. 
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Kapitel 8.2 

Vorschriften für die Ausbildung der Fahrzeugbesatzung 
8.2.1  Anwendungsbereich und allgemeine Vorschriften für die Ausbildung von Fahrzeugführern 

8.2.1.1  Führer von Fahrzeugen, mit denen gefährliche Güter befördert werden, müssen im Besitz einer Bescheini-
gung sein, die von der zuständigen Behörde ausgestellt wurde und mit der bescheinigt wird, dass die Fahr-
zeugführer an einem Schulungskurs teilgenommen und eine Prüfung über die besonderen Anforderungen 
bestanden haben, die bei der Beförderung gefährlicher Güter zu erfüllen sind. 

8.2.1.2  Führer von Fahrzeugen, mit denen gefährliche Güter befördert werden, müssen an einem Basiskurs teil-
nehmen. Die Schulung muss im Rahmen eines von der zuständigen Behörde anerkannten Kurses erfol-
gen. Wichtigstes Ziel der Schulung ist es, den Fahrzeugführern die Gefahren bewusst zu machen, die mit 
der Beförderung gefährlicher Güter verbunden sind, und ihnen Grundkenntnisse zu vermitteln, die erforder-
lich sind, um die Gefahr eines Zwischenfalls auf ein Mindestmass zu beschränken und, sofern ein solcher 
eintritt, ihnen zu ermöglichen, die Massnahmen zu treffen, die für ihre eigene Sicherheit, die der Allgemein-
heit und zum Schutz der Umwelt sowie zur Begrenzung der Folgen des Zwischenfalls erforderlich sind. 
Diese Schulung, zu der praktische Einzelübungen gehören müssen, muss als Basisschulung für alle Arten 
von Fahrzeugführern erfolgen und mindestens die in Absatz 8.2.2.3.2 genannten Themen behandeln. Die 
zuständige Behörde kann Basiskurse zulassen, die auf bestimmte gefährliche Güter oder auf eine oder 
mehrere bestimmte Klassen beschränkt sind. Diese eingeschränkten Basiskurse berechtigen nicht zum 
Besuch von Kursen gemäss Unterabschnitt 8.2.1.4. 

8.2.1.3  Führer von Fahrzeugen oder MEMU, mit denen gefährliche Güter in festverbundenen Tanks oder Aufsetz-
tanks mit einem Fassungsraum von mehr als 1 m3 befördert werden, Führer von Batterie-Fahrzeugen mit 
einem Gesamtfassungsraum von mehr als 1 m3 und Führer von Fahrzeugen oder MEMU, mit denen ge-
fährliche Güter in Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks oder MEGC mit einem Einzelfassungsraum von 
mehr als 3 m3 auf einer Beförderungseinheit befördert werden, müssen an einem Aufbaukurs für die Beför-
derung in Tanks teilgenommen haben, in dem mindestens die in Absatz 8.2.2.3.3 genannten Themen be-
handelt wurden. Die zuständige Behörde kann Aufbaukurse für die Beförderung in Tanks zulassen, die auf 
bestimmte gefährliche Güter oder auf eine oder mehrere bestimmte Klassen beschränkt sind. Diese einge-
schränkten Aufbaukurse für die Beförderung in Tanks berechtigen nicht zum Besuch von Kursen gemäss 
Unterabschnitt 8.2.1.4. 

8.2.1.4  Führer von Fahrzeugen, mit denen gefährliche Güter der Klasse 1, ausgenommen Stoffe und Gegenstände 
der Unterklasse 1.4, Verträglichkeitsgruppe S, oder der Klasse 7 befördert werden, müssen an Aufbaukur-
sen teilgenommen haben, in denen mindestens die in Absatz 8.2.2.3.4 bzw. 8.2.2.3.5 genannten Themen 
behandelt werden. 

8.2.1.5  Alle Schulungskurse, praktischen Übungen und Prüfungen sowie die Aufgaben der zuständigen Behörden 
müssen den Vorschriften nach Abschnitt 8.2.2 entsprechen. 

8.2.1.6  Jede Schulungsbescheinigung nach den Vorschriften dieses Abschnitts, die von der zuständigen Behörde 
einer Vertragspartei in Übereinstimmung mit Unterabschnitt 8.2.2.8 ausgestellt wurde, muss während ihrer 
Geltungsdauer von den zuständigen Behörden der anderen Vertragsparteien anerkannt werden. 

8.2.2  Besondere Vorschriften für die Schulung von Fahrzeugführern 

8.2.2.1  Die erforderlichen theoretischen Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten müssen durch theoretische Schu-
lungskurse und praktische Übungen vermittelt werden. Die Kenntnisse müssen durch eine Prüfung nach-
gewiesen werden. 

8.2.2.2  Der Schulungsveranstalter muss sicherstellen, dass die Lehrkräfte über gute Kenntnisse hinsichtlich der 
neuesten Entwicklungen der Regelwerke und Schulungsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter 
verfügen und diese berücksichtigen. Die Schulung muss praxisbezogen sein. Das Schulungsprogramm 
muss hinsichtlich der in den Absätzen 8.2.2.3.2 bis 8.2.2.3.5 genannten Themen der Anerkennung gemäss 
Absatz 8.2.2.6 entsprechen. Die Schulung muss auch praktische Einzelübungen umfassen (siehe Absatz 
8.2.2.3.8). 
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8.2.2.3  Aufbau der Schulung 

8.2.2.3.1 Die Schulungen sind im Rahmen von Basiskursen und gegebenenfalls Aufbaukursen durchzuführen. Ba-
siskurse und Aufbaukurse dürfen in Form von Mehrzweckkursen durchgeführt werden, die integral bei glei-
cher Gelegenheit von demselben Schulungsveranstalter abgehalten werden. 

8.2.2.3.2 Der Basiskurs muss mindestens folgende Themen umfassen: 
a) allgemeine Vorschriften, die für die Beförderung gefährlicher Güter gelten; 
b) hauptsächliche Gefahrenarten; 
c) Informationen über den Schutz der Umwelt durch die Überwachung der Beförderungen von Abfällen; 
d) für die verschiedenen Gefahrenarten geeignete Vorsorge- und Sicherheitsmassnahmen; 
e) Verhalten nach einem Unfall (Erste Hilfe, Verkehrssicherung, Grundkenntnisse über die Verwendung 

von Schutzausrüstungen, schriftliche Weisungen usw.); 
f) Kennzeichnung, Bezettelung, Anbringen von Grosszetteln (Placards) und Kennzeichnung mit orange-

farbenen Tafeln; 
g) was ein Fahrzeugführer bei der Beförderung gefährlicher Güter zu tun und zu lassen hat; 
h) Zweck und Funktionsweise der technischen Ausrüstung der Fahrzeuge; 
i) Verbote für die Zusammenladung in einem Fahrzeug oder in einem Container; 
j) beim Be- und Entladen gefährlicher Güter zu treffende Vorsichtsmassnahmen; 
k) allgemeine Informationen über zivilrechtliche Haftung; 
l) Informationen über multimodale Transportvorgänge; 
m) Handhabung und Verstauung der Versandstücke; 
n) Verkehrsbeschränkungen in Tunneln und Anweisungen über das Verhalten in Tunneln (Vorbeugung 

von Zwischenfällen, Sicherheit, Massnahmen im Brandfall oder bei anderen Notfällen usw.); 
o) Sensibilisierung für die Sicherung. 

8.2.2.3.3 Der Aufbaukurs für die Beförderung in Tanks muss mindestens folgende Themen umfassen: 
a) Fahrverhalten der Fahrzeuge, einschliesslich der Bewegungen der Ladung; 
b) besondere Vorschriften hinsichtlich der Fahrzeuge; 
c) allgemeine theoretische Kenntnisse über verschiedene Befüllungs- und Entleerungssysteme; 
d) besondere zusätzliche Vorschriften für die Verwendung dieser Fahrzeuge (Zulassungsbescheinigun-

gen, Zulassungskennzeichen, Anbringen von Grosszetteln (Placards) und Kennzeichnung mit orange-
farbenen Tafeln usw.). 

8.2.2.3.4 Der Aufbaukurs für die Beförderung von Stoffen und Gegenständen der Klasse 1 muss mindestens folgen-
de Themen umfassen: 
a) von explosiven Stoffen und Gegenständen mit Explosivstoff sowie von pyrotechnischen Stoffen und 

Gegenständen ausgehende Gefahren; 
b) besondere Vorschriften für die Zusammenladung von Stoffen und Gegenständen der Klasse 1. 

8.2.2.3.5 Der Aufbaukurs für die Beförderung von radioaktiven Stoffen der Klasse 7 muss mindestens folgende 
Themen umfassen: 
a) von ionisierender Strahlung ausgehende Gefahren; 
b) besondere Vorschriften für die Verpackung, Handhabung, Zusammenladung und Verstauung radioakti-

ver Stoffe; 
c) besondere Massnahmen, die bei einem Unfall mit radioaktiven Stoffen zu treffen sind. 

8.2.2.3.6 Die Dauer der Unterrichtseinheiten beträgt grundsätzlich 45 Minuten. 

8.2.2.3.7 Ein Schulungstag darf normalerweise nicht mehr als acht Unterrichtseinheiten umfassen. 

8.2.2.3.8 Die praktischen Einzelübungen müssen im Rahmen der theoretischen Schulung stattfinden und mindes-
tens die Themen Erste Hilfe, Brandbekämpfung und die bei Zwischenfällen und Unfällen zu treffenden 
Massnahmen umfassen. 
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8.2.2.4  Programm für die Erstschulung 

8.2.2.4.1 Die Mindestdauer des theoretischen Teils jedes Erstschulungskurses oder des Teils des Mehrzweckkurses 
muss sich wie folgt zusammensetzen: 

Basiskurs 18 Unterrichtseinheiten 

Aufbaukurs für die Beförderung in Tanks 12 Unterrichtseinheiten 

Aufbaukurs für die Beförderung von Stoffen und 
Gegenständen der Klasse 1 

  8 Unterrichtseinheiten 

Aufbaukurs für die Beförderung radioaktiver Stof-
fe der Klasse 7 

  8 Unterrichtseinheiten 

Für den Basiskurs und den Aufbaukurs für die Beförderung in Tanks sind zusätzliche Unterrichtseinheiten 
für die in Absatz 8.2.2.3.8 genannten praktischen Übungen erforderlich, die von der Anzahl der an der 
Schulung teilnehmenden Fahrzeugführer abhängig sind. 

8.2.2.4.2 Die Gesamtdauer des Mehrzweckkurses kann von der zuständigen Behörde festgelegt werden, wobei die 
Dauer des Basiskurses und des Aufbaukurses für die Beförderung in Tanks beizubehalten ist, jedoch durch 
gekürzte Aufbaukurse für die Klassen 1 und 7 ergänzt werden kann. 

8.2.2.5  Programm für die Auffrischungsschulung 

8.2.2.5.1 Die in regelmässigen Zeitabständen stattfindende Auffrischungsschulung dient dazu, die Kenntnisse der 
Fahrzeugführer auf den aktuellen Stand zu bringen, und muss neue technische, rechtliche und die Beförde-
rungsgüter betreffende Entwicklungen behandeln. 

8.2.2.5.2 Die Dauer der Auffrischungsschulung, einschliesslich der praktischen Einzelübungen, muss bei Mehr-
zweckkursen mindestens zwei Tage oder bei Einzelkursen mindestens die Hälfte der Dauer betragen, die 
für die entsprechenden Erstschulungen des Basiskurses oder Erstschulungen des Aufbaukurses gemäss 
Absatz 8.2.2.4.1 vorgesehen ist. 

8.2.2.5.3 Ein Fahrzeugführer darf eine Auffrischungsschulung und eine Prüfung der Auffrischungsschulung durch 
eine entsprechende Erstschulung und eine entsprechende Prüfung der Erstschulung ersetzen. 

8.2.2.6  Anerkennung der Schulung 

8.2.2.6.1 Die Schulungskurse müssen von der zuständigen Behörde anerkannt sein. 

8.2.2.6.2 Diese Anerkennung darf nur auf schriftlichen Antrag hin erteilt werden. 

8.2.2.6.3 Dem Antrag auf Anerkennung müssen folgende Unterlagen beigefügt werden: 
a) ein ausführliches Schulungsprogramm mit Angaben zu Lehrstoff und Zeitplan sowie zu den vorgesehe-

nen Unterrichtsmethoden; 
b) Qualifikationen und Tätigkeitsbereiche der Lehrkräfte; 
c) Angaben über die Schulungsräume und Lehrmittel sowie über die für die praktischen Übungen bereit-

gestellten Einrichtungen; 
d) Bedingungen für die Teilnahme an den Kursen, wie z.B. die Anzahl der Teilnehmer. 

8.2.2.6.4 Die zuständige Behörde muss die Aufsicht über die Schulungen und Prüfungen führen. 

8.2.2.6.5 Die Anerkennung muss von der zuständigen Behörde schriftlich unter den folgenden Bedingungen erteilt 
werden: 
a) die Schulung muss in Übereinstimmung mit den Antragsunterlagen durchgeführt werden; 
b) die zuständige Behörde muss berechtigt sein, Beauftragte zu den Schulungskursen und Prüfungen zu 

entsenden; 
c) der zuständigen Behörde muss der genaue Termin und der Ort jedes Schulungskurses rechtzeitig mit-

geteilt werden; 
d) die Anerkennung kann widerrufen werden, sofern die Bedingungen für die Anerkennung nicht eingehal-

ten werden. 

8.2.2.6.6 Aus dem Anerkennungsschreiben muss ersichtlich sein, ob es sich bei den Kursen um Basis- oder Aufbau-
kurse und dabei um Erst- oder Auffrischungskurse handelt und ob diese auf bestimmte gefährliche Güter 
oder eine oder mehrere bestimmte Klassen beschränkt sind. 
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8.2.2.6.7 Beabsichtigt der Schulungsveranstalter nach Erteilung der Anerkennung für einen Schulungskurs Ände-
rungen in einzelnen Punkten, die für die Anerkennung von Bedeutung sind, so muss er vorher die Erlaub-
nis der zuständigen Behörde hierzu einholen; dies gilt insbesondere für Änderungen des Schulungspro-
gramms. 

8.2.2.7  Prüfungen 

8.2.2.7.1 Prüfungen für den Basiskurs 

8.2.2.7.1.1 Nach Abschluss der Basisschulung einschliesslich der praktischen Übungen muss eine Prüfung für den 
entsprechenden Basiskurs durchgeführt werden. 

8.2.2.7.1.2 Der Kandidat muss bei der Prüfung nachweisen, dass er, wie im Basiskurs vorgesehen, über die Kenntnis-
se, das Verständnis und die Fähigkeiten verfügt, die für den Beruf eines Gefahrgutfahrzeugführers erfor-
derlich sind. 

8.2.2.7.1.3 Hierzu muss die zuständige Behörde einen Fragenkatalog erstellen, der die in Absatz 8.2.2.3.2 aufgeführ-
ten Themen umfasst. Die bei der Prüfung gestellten Fragen müssen diesem Fragenkatalog entnommen 
werden. Vor der Prüfung dürfen den Kandidaten die aus dem Fragenkatalog ausgewählten Fragen nicht 
bekannt sein. 

8.2.2.7.1.4 Bei Mehrzweckkursen darf eine einzige Prüfung durchgeführt werden. 

8.2.2.7.1.5 Jede zuständige Behörde muss die Einhaltung der Prüfungsmodalitäten überwachen, einschliesslich gege-
benenfalls der Infrastruktur und Organisation elektronischer Prüfungen entsprechend Absatz 8.2.2.7.1.8, 
wenn diese durchgeführt werden sollen. 

8.2.2.7.1.6 Die Prüfung muss als schriftliche Prüfung oder als kombinierte schriftliche und mündliche Prüfung durchge-
führt werden. Die Kandidaten müssen mindestens 25 schriftliche Fragen für den Basiskurs beantworten. 
Folgt die Prüfung auf einen Auffrischungskurs, müssen mindestens 15 schriftliche Fragen beantwortet wer-
den. Die Dauer dieser Prüfungen muss mindestens 45 bzw. 30 Minuten betragen. Die Fragen dürfen unter-
schiedliche Schwierigkeitsgrade haben und unterschiedlich bewertet werden. 

8.2.2.7.1.7 Jede Prüfung muss beaufsichtigt werden. Jegliche Manipulation und Täuschung muss weitestgehend aus-
geschlossen sein. Eine Authentifizierung des Teilnehmers muss sichergestellt sein. Alle Prüfungsunterla-
gen müssen durch einen Ausdruck oder elektronisch als Datei erfasst und aufbewahrt werden. 

8.2.2.7.1.8 Schriftliche Prüfungen können ganz oder teilweise auch als elektronische Prüfungen durchgeführt werden, 
bei denen die Antworten in Arbeitsverfahren der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfasst und aus-
gewertet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
a) Die Hard- und Software muss von der zuständigen Behörde geprüft und akzeptiert sein. 
b) Die einwandfreie technische Funktion ist sicherzustellen. Es müssen Vorkehrungen bei Ausfall von Ge-

räten und Anwendungen getroffen werden, ob und wie die Prüfung fortgesetzt werden kann. Die Geräte 
dürfen über keine Hilfsmittel (z.B. elektronische Suchfunktion) verfügen; bei der zur Verfügung gestell-
ten Ausrüstung muss die Möglichkeit ausgeschlossen sein, dass die Teilnehmer während der Prüfung 
mit anderen Geräten kommunizieren können. 

c) Die endgültigen Eingaben der jeweiligen Teilnehmer müssen erfasst werden. Die Ergebnisermittlung 
muss nachvollziehbar sein. 

d) Es dürfen nur die von der Prüfungsstelle zur Verfügung gestellten elektronischen Hilfsmittel verwendet 
werden. Es darf nicht die Möglichkeit bestehen, dass der Teilnehmer auf dem zur Verfügung gestellten 
elektronischen Hilfsmittel andere Daten aufnimmt; der Teilnehmer darf nur auf die gestellten Fragen 
antworten. 

8.2.2.7.2 Prüfungen für die Aufbaukurse für die Beförderung in Tanks oder für die Beförderung von Stoffen 
und Gegenständen der Klasse 1 oder von radioaktiven Stoffen der Klasse 7 

8.2.2.7.2.1 Nach Bestehen der Prüfung für den Basiskurs und der Teilnahme am Aufbaukurs für die Beförderung in 
Tanks oder für die Beförderung von Stoffen und Gegenständen der Klasse 1 oder von radioaktiven Stoffen 
der Klasse 7 ist der Kandidat berechtigt, an der Prüfung teilzunehmen, die der Schulung entspricht. 

8.2.2.7.2.2 Diese Prüfung muss unter den in Absatz 8.2.2.7.1 genannten Bedingungen durchgeführt und beaufsichtigt 
werden. Der Fragenkatalog muss sich je nach Fall auf die in Absatz 8.2.2.3.3, 8.2.2.3.4 oder 8.2.2.3.5 auf-
geführten Themen beziehen. 

8.2.2.7.2.3 Bei jeder Prüfung der Aufbauschulung müssen mindestens 15 schriftliche Fragen gestellt werden. Folgt die 
Prüfung auf einen Auffrischungskurs, müssen mindestens 10 schriftliche Fragen beantwortet werden. Die 
Dauer dieser Prüfungen muss mindestens 30 bzw. 20 Minuten betragen. 

8.2.2.7.2.4 Wenn eine Prüfung auf der Grundlage eines eingeschränkten Basiskurses erfolgt, wird dadurch die Prü-
fung des Aufbaukurses auf denselben Geltungsbereich beschränkt. 
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8.2.2.8  Bescheinigung über die Fahrzeugführerschulung 

8.2.2.8.1 Die Bescheinigung gemäss Unterabschnitt 8.2.1.1 muss erteilt werden: 
a) nach Abschluss eines Basiskurses, sofern der Kandidat die Prüfung gemäss Absatz 8.2.2.7.1 bestan-

den hat; 
b) gegebenenfalls nach Abschluss eines Aufbaukurses für die Beförderung in Tanks oder für die Beförde-

rung von Stoffen und Gegenständen der Klasse 1 oder von radioaktiven Stoffen der Klasse 7 oder nach 
Erwerb der Kenntnisse gemäss den besonderen Vorschriften S1 und S11 in Kapitel 8.5, sofern der 
Kandidat die Prüfung gemäss Absatz 8.2.2.7.2 bestanden hat; 

c) gegebenenfalls nach Abschluss eines eingeschränkten Basiskurses oder eines eingeschränkten Auf-
baukurses für die Beförderung in Tanks, vorausgesetzt, der Kandidat hat die Prüfung gemäss Absatz 
8.2.2.7.1 oder 8.2.2.7.2 bestanden. In der ausgestellten Bescheinigung muss der auf die entsprechen-
den gefährlichen Güter oder die entsprechende(n) Klasse(n) begrenzte Geltungsbereich deutlich ange-
geben werden. 

8.2.2.8.2 Die Geltungsdauer der Schulungsbescheinigung des Fahrzeugführers beträgt fünf Jahre ab dem Zeitpunkt, 
zu dem der Fahrzeugführer eine Prüfung der ersten Basisschulung oder eine Prüfung der ersten Mehr-
zweckschulung bestanden hat. 

Die Bescheinigung wird erneuert, wenn der Fahrzeugführer die Teilnahme an einer Auffrischungsschulung 
gemäss Unterabschnitt 8.2.2.5 nachweist und eine Prüfung gemäss Unterabschnitt 8.2.2.7 wie folgt be-
standen hat: 
a) Innerhalb von zwölf Monaten vor Ablauf der Bescheinigung. Die zuständige Behörde stellt eine neue, 

für eine Dauer von fünf Jahren gültige Bescheinigung aus, deren Geltungsdauer mit dem Datum des 
Ablaufs der vorherigen Bescheinigung beginnt. 

b) Vor der Frist von zwölf Monaten vor Ablauf der Bescheinigung. Die zuständige Behörde stellt eine 
neue, für eine Dauer von fünf Jahren gültige Bescheinigung aus, deren Geltungsdauer mit dem Datum 
beginnt, an dem die Prüfung der Auffrischungsschulung bestanden wurde. 

Wenn der Fahrzeugführer den Geltungsbereich seiner Bescheinigung während deren Geltungsdauer unter 
Einhaltung der Vorschriften des Absatzes 8.2.2.8.1 b) und c) ausdehnt, bleibt die Geltungsdauer der neuen 
Bescheinigung gegenüber derjenigen der vorherigen Bescheinigung unverändert. Wenn der Fahrzeugfüh-
rer eine Prüfung der Aufbauschulung bestanden hat, bleibt die Spezialisierung bis zum Datum des Ablaufs 
der Bescheinigung gültig. 

8.2.2.8.3 Die Gestaltung der Bescheinigung muss der des Musters in Absatz 8.2.2.8.5 entsprechen. Ihre Abmessun-
gen müssen der Norm ISO 7810:2003 ID-1 entsprechen und sie muss aus Kunststoff hergestellt sein. Die 
Farbe muss weiss mit schwarzen Buchstaben sein. Die Bescheinigung muss ein zusätzliches Sicherheits-
merkmal, wie ein Hologramm, UV-Druck oder ein geätztes Profil, enthalten. 

8.2.2.8.4 Die Bescheinigung muss in der (den) Sprache(n) oder in einer der Sprachen des Staates der zuständigen 
Behörde abgefasst werden, welche die Bescheinigung ausgestellt hat. Wenn keine dieser Sprache 
Deutsch, Englisch oder Französisch ist, müssen der Titel der Bescheinigung, der Titel der Ziffer 8 und die 
Titel auf der Rückseite ausserdem in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefasst werden. 
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8.2.2.8.5 Muster der Schulungsbescheinigung für Führer von Fahrzeugen zur Beförderung gefährlicher Güter 
 
 
 
 
 
 
 

Vorder 
seite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rück- 
seite 

 
 
 
 
 
 

* Text durch entsprechende Angaben ersetzen. 
** Das für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr verwendete Unterscheidungs-

zeichen (für Parteien des Übereinkommens über den Strassenverkehr von 1968 
oder des Übereinkommens über den Strassenverkehr von 1949 in der dem Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen gemäss Artikel 45 (4) oder Anlage 4 dieser 
Übereinkommen notifizierten Fassung). 

8.2.2.8.6 Die Vertragsparteien müssen dem Sekretariat der UNECE ein Muster jeder nationalen Bescheinigung, die 
in Übereinstimmung mit diesem Abschnitt zur Ausstellung vorgesehen ist, sowie Muster der noch gültigen 
Bescheinigungen zur Verfügung stellen. Die Vertragsparteien dürfen zusätzlich erläuternde Bemerkungen 
einreichen. Das Sekretariat der UNECE muss die erhaltenen Informationen allen Vertragsparteien zugäng-
lich machen. 

8.2.3  Unterweisung aller an der Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse beteiligten Personen mit 
Ausnahme der Fahrzeugführer, die im Besitz einer Bescheinigung gemäss Abschnitt 8.2.1 sind 

Jede Person, die mit der Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse befasst ist, muss entsprechend ih-
ren Verantwortlichkeiten und Funktionen eine Unterweisung nach Kapitel 1.3 über die Bestimmungen er-
halten haben, die für die Beförderung dieser Güter gelten. Diese Vorschrift gilt z.B. für das vom Beförderer 
oder Absender beschäftigte Personal, das die gefährlichen Güter beladende und entladende Personal, das 
Personal der Spediteure und Verlader sowie die an der Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse be-
teiligten Fahrzeugführer, die nicht im Besitz einer Bescheinigung gemäss Abschnitt 8.2.1 sind. 

ADR-SCHULUNGSBESCHEINIGUNG  
FÜR FAHRZEUGFÜHRER 

1. (NR. DER BESCHEINIGUNG)* 
2. (NAME)* 
3. (VORNAME(N))* 
4. (GEBURTSDATUM TT/MM/JJJJ)* 
5. (STAATSANGEHÖRIGKEIT)* 
6. (UNTERSCHRIFT DES FAHRZEUG-

FÜHRERS)* 
7. (AUSSTELLENDE BEHÖRDE) 
8. GÜLTIG BIS: (TT/MM/JJJJ)* 

** 

(Foto des 
Fahrzeug-

führers 
einfügen)* 

GÜLTIG FÜR KLASSE(N) ODER UN-NUMMERN: 
 

IN TANKS AUSGENOMMEN IN 
TANKS 

9. (Klasse oder UN-
Nummer(n) einfü-
gen)* 

10. (Klasse oder UN-
Nummer(n) einfü-
gen)* 
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Kapitel 8.3 

Verschiedene Vorschriften, die von der Fahrzeugbesatzung zu beachten 
sind 

8.3.1  Fahrgäste 

Abgesehen von den Mitgliedern der Fahrzeugbesatzung dürfen Fahrgäste in Beförderungseinheiten mit ge-
fährlichen Gütern nicht befördert werden. 

8.3.2  Gebrauch der Feuerlöschgeräte 

Die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung müssen mit der Bedienung der Feuerlöschgeräte vertraut sein. 

8.3.3  Verbot der Öffnung von Versandstücken 

Das Öffnen eines Versandstücks mit gefährlichen Gütern durch den Fahrzeugführer oder Beifahrer ist ver-
boten. 

8.3.4  Tragbare Beleuchtungsgeräte 

Die verwendeten tragbaren Beleuchtungsgeräte dürfen keine Oberfläche aus Metall haben, durch die Fun-
ken erzeugt werden könnten. 

8.3.5  Rauchverbot 

Während der Ladearbeiten ist das Rauchen in der Nähe der Fahrzeuge und in den Fahrzeugen verboten. 
Das Rauchverbot gilt auch für die Verwendung elektronischer Zigaretten und ähnlicher Geräte. 

8.3.6  Betrieb des Motors während des Beladens oder Entladens 

Abgesehen von den Fällen, in denen der Motor zum Betrieb von Pumpen oder anderen für das Beladen 
oder Entladen des Fahrzeugs erforderlichen Einrichtungen benötigt wird und die Rechtsvorschriften des 
Staates, in dem sich das Fahrzeug befindet, diese Verwendung gestatten, muss der Motor während der 
Belade- und Entladevorgänge abgestellt sein. 

8.3.7  Verwendung der Feststellbremse und von Unterlegkeilen 

Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern dürfen nur mit angezogener Feststellbremse halten oder parken. An-
hänger ohne Bremseinrichtungen müssen durch die Verwendung mindestens eines in Unterabschnitt 
8.1.5.2 beschriebenen Unterlegkeils gegen Wegrollen gesichert werden. 

8.3.8  Verwendung von elektrischen Anschlussverbindungen 

Bei Beförderungseinheiten, die mit einem automatischen Blockierverhinderer ausgerüstet sind und aus ei-
nem Kraftfahrzeug und einem Anhänger mit einer höchsten Masse von mehr als 3,5 Tonnen bestehen, 
müssen die elektrischen Anschlussverbindungen gemäss Unterabschnitt 9.2.2.6 das Zugfahrzeug und den 
Anhänger während der Beförderung ununterbrochen verbinden. 
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Kapitel 8.4 

Vorschriften für die Überwachung der Fahrzeuge 
8.4.1  Fahrzeuge, die gefährliche Güter in den Mengen befördern, die in den besonderen Vorschriften S1 (6) und 

S14 bis S24 des Kapitels 8.5 für ein bestimmtes Gut gemäss Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 19 angegeben 
sind, müssen überwacht werden; ohne Überwachung dürfen sie in einem Lager oder im Werksbereich par-
ken, wenn dabei ausreichende Sicherheit gewährleistet ist. Sind solche Parkmöglichkeiten nicht vorhan-
den, darf das Fahrzeug, nachdem geeignete Sicherheitsmassnahmen getroffen wurden, abseits an einem 
Platz geparkt werden, der den im nachstehenden Absatz a), b) oder c) genannten Bedingungen entspricht: 
a) ein Parkplatz, der von einem Beauftragten, der über die Art der Ladung und den Aufenthaltsort des 

Fahrzeugführers unterrichtet sein muss, bewacht wird; 
b) ein öffentlicher oder privater Parkplatz, auf dem für das Fahrzeug wahrscheinlich nicht die Gefahr be-

steht, durch andere Fahrzeuge beschädigt zu werden, oder 
c) eine abseits von öffentlichen Hauptverkehrswegen und Wohngebieten gelegene geeignete Freifläche, 

die normalerweise nicht als öffentlicher Durchgangs- oder Versammlungsort dient. 

Die Parkplätze nach Absatz b) dürfen nur benutzt werden, wenn solche nach Absatz a) nicht vorhanden 
sind; die nach Absatz c) dürfen nur benutzt werden, wenn solche nach den Absätzen a) und b) fehlen. 

8.4.2  Beladene MEMU müssen überwacht werden; ohne Überwachung dürfen sie in einem Lager oder im 
Werksbereich parken, wenn dabei ausreichende Sicherheit gewährleistet ist. Ungereinigte leere MEMU 
sind von dieser Vorschrift freigestellt. 
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Kapitel 8.5 

Zusätzliche Vorschriften für besondere Klassen oder Güter 
Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 19 hierauf verwiesen wird, gelten zusätzlich zu den Vorschriften der 
Kapitel 8.1 bis 8.4 die folgenden Vorschriften für die Beförderung der betreffenden Stoffe oder Gegen-
stände. Stehen sie im Widerspruch zu den Vorschriften der Kapitel 8.1 bis 8.4, gehen die Vorschriften die-
ses Kapitels vor. 

 S1: Vorschriften für die Beförderung von explosiven Stoffen und Gegenständen mit Explosivstoff 
(Klasse 1) 
(1) Besondere Schulung der Fahrzeugführer 
 Hat der Fahrzeugführer nach anderen Vorschriften, die in einem Vertragsstaat gelten, bereits an einer 

gleichwertigen Schulung teilgenommen, die nach einem anderen Verfahren oder zu einem anderen 
Zweck durchgeführt wurde und die in Absatz 8.2.2.3.4 festgelegten Themen umfasst, kann er ganz 
oder teilweise von der Teilnahme an einem Aufbaukurs befreit werden. 

(2) Beauftragter 
 Die zuständige Behörde einer Vertragspartei des ADR kann auf Kosten des Beförderers die Anwesen-

heit eines Beauftragten im Fahrzeug verlangen, wenn nationale Rechtsvorschriften dies vorsehen. 
(3) Rauchverbot sowie Verbot von Feuer und offenem Licht 
 Rauchen sowie die Verwendung von Feuer und offenem Licht ist auf Fahrzeugen, die Stoffe und Ge-

genstände der Klasse 1 befördern, in ihrer Nähe sowie beim Beladen und Entladen dieser Stoffe und 
Gegenstände verboten. Das Rauchverbot gilt auch für die Verwendung elektronischer Zigaretten und 
ähnlicher Geräte. 

(4) Belade- und Entladestellen 
a) Es ist untersagt, an einer der Öffentlichkeit zugänglichen Stelle innerhalb von Ortschaften Stoffe 

und Gegenstände der Klasse 1 ohne besondere Erlaubnis der zuständigen Behörden aufzuladen 
oder abzuladen. 

b) Es ist untersagt, an einer der Öffentlichkeit zugänglichen Stelle ausserhalb von Ortschaften Stoffe 
und Gegenstände der Klasse 1 aufzuladen oder abzuladen, ohne die zuständigen Behörden dar-
über unterrichtet zu haben, es sei denn, diese Massnahmen waren aus Sicherheitsgründen drin-
gend erforderlich. 

c) Wenn aus irgendeinem Grund Ladearbeiten an einer der Öffentlichkeit zugänglichen Stelle durch-
geführt werden müssen, so sind Stoffe und Gegenstände unterschiedlicher Art entsprechend den 
Gefahrzetteln zu trennen. 

d) Wenn Fahrzeuge mit Stoffen oder Gegenständen der Klasse 1 zum Beladen oder Entladen an ei-
ner der Öffentlichkeit zugänglichen Stelle zum Halten gezwungen sind, muss zwischen den halten-
den Fahrzeugen ein Abstand von mindestens 50 m eingehalten werden. Dieser Abstand gilt nicht 
für Fahrzeuge, die zu ein und derselben Beförderungseinheit gehören. 

(5) Kolonnen 
a) Wenn Fahrzeuge mit Stoffen oder Gegenständen der Klasse 1 in Kolonnen fahren, so muss zwi-

schen einer Beförderungseinheit und der nachfolgenden ein Abstand von mindestens 50 m ein-
gehalten werden. 

b) Die zuständige Behörde kann Vorschriften bezüglich der Reihenfolge oder der Zusammensetzung 
der Kolonne erlassen. 

(6) Überwachung der Fahrzeuge  
 Die Vorschriften des Kapitels 8.4 sind nur anzuwenden, wenn Stoffe und Gegenstände der Klasse 1, 

die eine Gesamtnettomasse an Explosivstoff über den unten angegebenen Grenzwerten haben, in ei-
nem Fahrzeug befördert werden: 
Unterklasse 1.1: 0 kg 
Unterklasse 1.2: 0 kg 
Unterklasse 1.3, Verträglichkeitsgruppe C: 0 kg 
Unterklasse 1.3 mit Ausnahme der Verträglichkeitsgruppe C: 50 kg 
Unterklasse 1.4 mit Ausnahme der unten aufgeführten: 50 kg 
Unterklasse 1.5: 0 kg 
Unterklasse 1.6: 50 kg 
Stoffe und Gegenstände der Unterklasse 1.4, die unter die UN-Nummern 0104, 0237, 
0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 und 0500 fallen: 

 
0 kg. 

 Bei Zusammenladungen ist für die gesamte Ladung der für einen der beförderten Stoffe und Gegen-
stände geltende niedrigste Grenzwert zu verwenden. 
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 Ausserdem müssen diese Stoffe und Gegenstände ständig überwacht werden, um jede böswillige 
Handlung zu verhindern und den Fahrzeugführer sowie die zuständigen Behörden im Falle von Verlus-
ten oder Feuer zu alarmieren. 

 Ungereinigte leere Verpackungen sind hiervon ausgenommen. 
(7) Verschliessen der Fahrzeuge 
 Türen und starre Abdeckungen in Ladeabteilen von Fahrzeugen EX/II und alle Öffnungen in Ladeabtei-

len von Fahrzeugen EX/III, mit denen Stoffe und Gegenstände der Klasse 1 befördert werden, müssen 
während der Beförderung mit Ausnahme der Be- und Entladevorgänge verschlossen sein. 

 S2: Zusätzliche Vorschriften für die Beförderung entzündbarer flüssiger oder gasförmiger Stoffe 
(1) Tragbare Beleuchtungsgeräte 
 Das Ladeabteil gedeckter Fahrzeuge, die flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt bis höchstens 60 °C 

oder die entzündbare Stoffe oder Gegenstände der Klasse 2 befördern, darf nur mit solchen tragbaren 
Beleuchtungsgeräten betreten werden, die so beschaffen sind, dass sie entzündbare Dämpfe oder Ga-
se, die sich im Inneren des Fahrzeugs ausgebreitet haben könnten, nicht entzünden können. 

(2) Betrieb von Verbrennungsheizgeräten während der Beladung oder Entladung 
 Während der Beladung und Entladung sowie an den Ladestellen ist der Betrieb von Verbrennungs-

heizgeräten der Fahrzeuge des Typs FL (siehe Teil 9) verboten. 
(3) Massnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen 
 Bei Fahrzeugen des Typs FL (siehe Teil 9) ist vor der Befüllung oder Entleerung der Tanks eine elekt-

risch gut leitende Verbindung zwischen dem Aufbau des Fahrzeugs und der Erde herzustellen. Ausser-
dem ist die Füllgeschwindigkeit zu begrenzen. 

 S3: Sondervorschriften für die Beförderung ansteckungsgefährlicher Stoffe 

Die Vorschriften der Spalten (2), (3) und (5) der Tabelle in Unterabschnitt 8.1.4.1 und des Abschnitts 8.3.4 
gelten nicht. 

 S4: Zusätzliche Vorschriften für die Beförderung unter Temperaturkontrolle 
Die Einhaltung der vorgeschriebenen Temperatur ist von wesentlicher Bedeutung für die sichere Beförde-
rung. Dies bedingt im Allgemeinen: 
– eine sorgfältige Inspektion der Beförderungseinheit vor der Beladung; 
– Hinweise für den Beförderer über die Funktion des Kühlsystems, einschliesslich einer Liste der an der 

Fahrstrecke gelegenen Kühlmittellieferanten; 
– das Vorgehen bei Ausfall der Temperaturkontrolle; 
– die regelmässige Überwachung der Betriebstemperaturen und 
– die Verfügbarkeit eines Reservekühlsystems oder von Ersatzteilen. 

Die Lufttemperatur im Inneren des Laderaums ist mit zwei voneinander unabhängigen Messfühlern zu 
messen und die Daten sind so aufzuzeichnen, dass jede Temperaturänderung leicht feststellbar ist. 

Die Temperatur ist alle vier bis sechs Stunden abzulesen und aufzuschreiben. 

Jede Überschreitung der Kontrolltemperatur während der Beförderung muss ein Alarmverfahren auslösen 
und gegebenenfalls eine Reparatur der Kühlanlage oder die Erhöhung der Kühlkapazität (z.B. durch Hinzu-
fügen flüssiger oder fester Kühlmittel) zur Folge haben. Ausserdem ist die Temperatur häufig zu kontrollie-
ren und es sind Vorkehrungen für Notfallmassnahmen zu treffen. Wird die Notfalltemperatur (siehe auch 
Absätze 2.2.41.1.17 und 2.2.52.1.15 bis 2.2.52.1.18) erreicht, müssen die Notfallmassnahmen eingeleitet 
werden. 
Bem. Diese Sondervorschrift S4 gilt nicht für Stoffe gemäss Unterabschnitt 3.1.2.6, wenn die Stabilisie-

rung durch den Zusatz chemischer Inhibitoren erfolgt, so dass die Temperatur der selbstbeschleuni-
genden Zersetzung (SADT) höher als 50 °C ist. In letzterem Fall kann eine Temperaturkontrolle bei 
Beförderungsbedingungen erforderlich werden, bei denen die Gefahr besteht, dass die Temperatur 
55 °C überschreitet. 

 S5: Gemeinsame Sondervorschriften für radioaktive Stoffe der Klasse 7 (UN-Nummern 2908, 2909, 2910 
und 2911), die nur in freigestellten Versandstücken befördert werden 

Die Vorschriften über schriftliche Weisungen in Unterabschnitt 8.1.2.1 b) und die Vorschriften der Abschnit-
te 8.2.1, 8.3.1 und 8.3.4 gelten nicht. 
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 S6: Gemeinsame Sondervorschriften für radioaktive Stoffe der Klasse 7, die nicht in freigestellten Ver-
sandstücken befördert werden 

Die Vorschriften des Abschnitts 8.3.1 gelten nicht für Fahrzeuge, die nur Versandstücke, Umverpackungen 
oder Container mit Zetteln der Kategorie I-WEISS befördern. 

Die Vorschriften des Abschnitts 8.3.4 gelten nicht, vorausgesetzt, es sind keine Nebengefahren vorhanden. 

Sonstige zusätzliche Vorschriften oder Sondervorschriften 

 S7: (gestrichen) 

 S8: Wenn eine Beförderungseinheit mehr als 2000 kg dieses Gutes befördert, dürfen Halte aus Betriebsgrün-
den während der Beförderung möglichst nicht in der Nähe von Wohngebieten oder belebten Plätzen erfol-
gen. Ein längeres Halten in der Nähe solcher Orte ist nur mit Zustimmung der zuständigen Behörden zu-
lässig. 

 S9: Während der Beförderung dieses Gutes dürfen Halte aus Betriebsgründen möglichst nicht in der Nähe von 
Wohngebieten oder belebten Plätzen erfolgen. Ein längeres Halten in der Nähe solcher Orte ist nur mit Zu-
stimmung der zuständigen Behörden zulässig. 

 S10: Während der Monate April bis Oktober müssen die Versandstücke, wenn es die Vorschriften des Aufent-
haltsstaates vorsehen, beim Halten und Parken des Fahrzeugs gegen Sonneneinwirkung wirksam ge-
schützt sein, z.B. durch Planen, die mindestens 20 cm über der Ladung angebracht sind. 

 S11: Hat der Fahrzeugführer nach anderen Vorschriften, die in einem Vertragsstaat gelten, bereits an einer 
gleichwertigen Schulung teilgenommen, die nach einem anderen Verfahren oder zu einem anderen Zweck 
durchgeführt wurde und die in Absatz 8.2.2.3.5 festgelegten Themen umfasst, kann er ganz oder teilweise 
von der Teilnahme an einem Aufbaukurs befreit werden. 

 S12: Wenn die Gesamtzahl der Versandstücke mit radioaktiven Stoffen in der Beförderungseinheit nicht grösser 
als 10 ist, die Summe der Transportkennzahlen der in der Beförderungseinheit beförderten Versandstücke 
3 nicht übersteigt und keine Nebengefahren vorhanden sind, müssen die Vorschriften des Abschnitts 8.2.1 
betreffend die Schulung der Führer von Fahrzeugen nicht angewendet werden. Die Führer von Fahrzeugen 
müssen dann jedoch an einer geeigneten, ihren Verantwortlichkeiten entsprechenden Schulung über die 
Beförderung radioaktiver Stoffe teilgenommen haben. Diese Schulung muss ihnen die mit der Beförderung 
radioaktiver Stoffe verbundenen Gefahren der Strahlung bewusst machen. Eine solche Schulung des Ge-
fahrenbewusstseins muss durch eine von ihrem Arbeitgeber auszustellende Bescheinigung bestätigt wer-
den. Siehe auch Abschnitt 8.2.3. 

 S13: (gestrichen) 

 S14: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten für Fahrzeuge, die beliebige 
Mengen dieser Stoffe befördern. 

 S15: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten für Fahrzeuge, die beliebige 
Mengen dieser Stoffe befördern. Die Anwendung der Vorschriften des Kapitels 8.4 ist jedoch nicht erforder-
lich, wenn der Laderaum nach der Beladung verschlossen ist oder die beförderten Versandstücke auf an-
dere Weise gegen jedes unrechtmässige Entladen geschützt sind. 

 S16: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 
dieses Gutes im Fahrzeug 500 kg überschreitet.  

Ausserdem müssen Fahrzeuge, die mehr als 500 kg dieses Gutes befördern, stets so überwacht werden, 
dass böswillige Handlungen verhindert und der Fahrzeugführer sowie die zuständigen Behörden bei Ver-
lusten oder Feuer alarmiert werden. 

 S17: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 
dieses Gutes im Fahrzeug 1000 kg überschreitet. 

 S18: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 
dieses Gutes im Fahrzeug 2000 kg überschreitet. 

 S19: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 
dieses Gutes im Fahrzeug 5000 kg überschreitet. 

 S20: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 
oder das Gesamtvolumen dieser Stoffe im Fahrzeug bei verpackten Gütern 10000 kg oder 3000 Liter in 
Tanks überschreitet. 
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 S21: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten für alle Stoffe unabhängig 
von der Masse. Ausserdem müssen diese Güter stets so überwacht werden, dass böswillige Handlungen 
verhindert und der Fahrzeugführer sowie die zuständigen Behörden bei Verlusten oder Feuer alarmiert 
werden. Die Anwendung dieser Vorschriften ist jedoch nicht erforderlich, wenn: 
a) der Laderaum nach der Beladung verschlossen ist oder die beförderten Versandstücke auf andere 

Weise gegen jedes unrechtmässige Entladen geschützt sind und 
b) die Dosisleistung an jeder erreichbaren Stelle der Fahrzeugoberfläche 5 µSv/h nicht überschreitet. 

 S22: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 
oder das Gesamtvolumen dieser Stoffe im Fahrzeug bei verpackten Gütern 5000 kg oder 3000 Liter in 
Tanks überschreitet. 

 S23: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn dieser Stoff in loser 
Schüttung oder in Tanks befördert wird und die Gesamtmasse oder das Gesamtvolumen im Fahrzeug 
3000 kg bzw. 3000 Liter überschreitet. 

 S24: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 
dieser Stoffe im Fahrzeug 100 kg überschreitet. 
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Kapitel 8.6 

Strassentunnelbeschränkungen für die Durchfahrt von Fahrzeugen mit ge-
fährlichen Gütern 

8.6.1  Allgemeine Vorschriften 

Die Vorschriften dieses Kapitels finden Anwendung, wenn die Durchfahrt von Fahrzeugen durch Strassen-
tunnel gemäss Abschnitt 1.9.5 beschränkt ist. 
Bem. Beschränkungen, die nicht dem Abschnitt 1.9.5 entsprechen, dürfen bis 31. Dezember 2009 ange-

wendet werden (siehe Unterabschnitt 1.6.1.12). 

8.6.2  Strassenverkehrszeichen für die Regelung der Durchfahrt von Fahrzeugen mit gefährlichen Gütern 

Die Tunnelkategorie, die von der zuständigen Behörde in Übereinstimmung mit Unterabschnitt 1.9.5.1 ei-
nem bestimmten Strassentunnel für Zwecke der Beschränkung der Durchfahrt von Beförderungseinheiten 
mit gefährlichen Gütern zugeordnet wird, muss wie folgt mit Hilfe von Strassenverkehrszeichen angegeben 
werden: 
 

Strassenverkehrszeichen Tunnelkategorie 

kein Zeichen Tunnelkategorie A 

Zeichen mit zusätzlicher Tafel, auf der der Buchstabe B angegeben ist Tunnelkategorie B 

Zeichen mit zusätzlicher Tafel, auf der der Buchstabe C angegeben ist Tunnelkategorie C 

Zeichen mit zusätzlicher Tafel, auf der der Buchstabe D angegeben ist Tunnelkategorie D 

Zeichen mit zusätzlicher Tafel, auf der der Buchstabe E angegeben ist Tunnelkategorie E 

8.6.3  Tunnelbeschränkungscodes 

8.6.3.1  Die Beschränkungen für die Beförderung bestimmter gefährlicher Güter durch Tunnel basieren auf dem in 
Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 15 angegebenen Tunnelbeschränkungscode dieser Güter. Die Tunnelbe-
schränkungscodes sind in Klammern im unteren Teil der Zelle angegeben. Wenn anstelle einer der Tun-
nelbeschränkungscodes «–» angegeben ist, unterliegen die gefährlichen Güter keiner Tunnelbeschrän-
kung; für gefährliche Güter, die den UN-Nummern 2919 und 3331 zugeordnet sind, können Beschränkun-
gen für die Durchfahrt durch Tunnel jedoch Teil der von der (den) zuständigen Behörde(n) auf der Grund-
lage des Unterabschnitts 1.7.4.2 genehmigten Sondervereinbarungen sein. 

8.6.3.2  Wenn eine Beförderungseinheit gefährliche Güter enthält, denen unterschiedliche Tunnelbeschränkungs-
codes zugeordnet wurden, ist der gesamten Ladung der restriktivste dieser Tunnelbeschränkungscodes 
zuzuordnen. 

8.6.3.3  Gefährliche Güter, die in Übereinstimmung mit Abschnitt 1.1.3 befördert werden, unterliegen nicht den 
Tunnelbeschränkungen und sind bei der Bestimmung des der gesamten Ladung einer Beförderungseinheit 
zuzuordnenden Tunnelbeschränkungscodes nicht zu berücksichtigen, es sei denn, die Beförderungseinheit 
ist mit dem in Abschnitt 3.4.13 unter Vorbehalt des Abschnitts 3.4.14 vorgeschriebenen Kennzeichen ver-
sehen. 

8.6.4  Beschränkungen für die Durchfahrt von Beförderungseinheiten mit gefährlichen Gütern durch Tun-
nel 

Die Beschränkungen für die Durchfahrt von Tunneln gelten für: 
– Beförderungseinheiten, für die gemäss Abschnitt 3.4.13 unter Vorbehalt des Abschnitts 3.4.14 ein 

Kennzeichen vorgeschrieben ist, bei der Durchfahrt von Tunneln der Kategorie E und 
– Beförderungseinheiten, für die in Abschnitt 5.3.2 eine Kennzeichnung mit orangefarbenen Tafeln vor-

geschrieben ist, nach den Vorschriften der nachstehenden Tabelle, nachdem der der gesamten Ladung 
zuzuordnende Tunnelbeschränkungscode bestimmt worden ist. 
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Tunnelbeschrän-
kungscode der 
gesamten Ladung 

Beschränkung 

B Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien B, C, D und E 

B1000C Beförderungen, bei denen die Nettoexplosivstoffmasse je Beförderungseinheit 
– 1000 kg überschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien B, C, 

D und E; 
– 1000 kg nicht überschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien 

C, D und E. 

B/D Beförderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien B, C, D 
und E. 

Sonstige Beförderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D und 
E. 

B/E Beförderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien B, C, D 
und E. 

Sonstige Beförderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E. 

C Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien C, D und E 

C5000D Beförderungen, bei denen die Nettoexplosivstoffmasse je Beförderungseinheit 
– 5000 kg überschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien C, D 

und E; 
– 5000 kg nicht überschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien 

D und E. 

C/D Beförderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien C, D 
und E. 

Sonstige Beförderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D und 
E. 

C/E Beförderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien C, D 
und E. 

Sonstige Beförderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E. 

D Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D und E 

D/E Beförderungen in loser Schüttung oder in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tun-
nel der Kategorien D und E. 

Sonstige Beförderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E. 

E Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E 

– Durchfahrt durch alle Tunnel gestattet (für die UN-Nummern 2919 und 3331 siehe 
auch Unterabschnitt 8.6.3.1) 

 
Bem. 1. Zum Beispiel ist die Durchfahrt einer Beförderungseinheit mit UN 0161 Treibladungspulver, 

Klassifizierungscode 1.3C, Tunnelbeschränkungscode C5000D in einer Menge, die einer ge-
samten Nettoexplosivstoffmasse von 3000 kg entspricht, durch Tunnel der Kategorien D und E 
verboten. 

2. In begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter, die in Containern oder Beförderungseinhei-
ten befördert werden, die gemäss den Vorschriften des IMDG-Codes gekennzeichnet sind, un-
terliegen nicht den Beschränkungen für die Durchfahrt von Tunneln der Kategorie E, sofern die 
Bruttogesamtmasse der Versandstücke mit gefährlichen Gütern in begrenzten Mengen 8 Ton-
nen je Beförderungseinheit nicht überschreitet. 
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